
ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§8, 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) Zweckbestimmung "Photovoltaik"

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(§§ 16 - 21 a) BauNVO

     GRZ Grundflächenzahl 
     
     OK Höhe der Oberkante baulicher Anlagen in Metern über NHN im DHHN2016

     FH Firsthöhe in Metern über NHN im DHHN2016

     HB Höhenbezugspunkt

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUDSTÜCKSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 BauNVO)

Baugrenze

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 Buchstaben a, b BauGB)

private Grünfläche

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20  BauGB)

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Abs. 1 
Nr. 25 b BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsflächen

private Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Bahn- und Nebenanlagen

GRÜNORDNERISCHE MAßNAHMEN

Maßnahmennummer

Gemarkung Nauen
Flur 32

Gemarkung Nauen
Flur 10

Gemarkung Nauen
Flur 17

Gemarkung Nauen
Flur 10

Gemarkung Nauen
Flur 17

Gemarkung Nauen
Flur 32

Gemarkung Bredow
Flur 1

G
FL

1

G
FL

2

GFL
3

GFL3

GFL3

GFL3

G
FL

4

439

438

10 11
9

8

12

13

464/2

436

462/3
678

157

158

182

181

125

127
33/12

175

99 100 96
120

12932/5

177176

174

173

25/2

32/4
128

122 121

123
28/8

110

176
126

146

45

153

16/1

17/2

159

160

19

20

21

22

23

24

18/2

18/1

15/5

66

67

68

69

437/2

426

425

418

417

419

70

71

72 73

59/13

58/24

58/23

166

180116

178

177

179

165

163

164

167

109

168

65

62

1

120

24

23
22

163

183

184

64

119

730

729

424

684

422
423

427

735

734

731

413

462/4

732

408

409

6/1

7/2

17/1

14/1

15/4

5
7/1

6/2

465/3

464/1

144

133

134

135

28/3

28/12

110

28/16
28/13

65

149

93

95

145
28/31

28/32

28/29

28/30

28/22

58/22

59/14

76

75
28/28

39/47

39/16

39/36

59/26

59/27

59/3258/27

59/25

244

243

59/17

58/16

136

176

175

111
58/21

59/10

194

59/35

60/1

21

20

42

59/16

59/15

58/25

415

108

25/3

59/12

63

733

123

Bredower Weg

Siemensring

Robert-B
osch-Straße

Robert-Bosch-Straße

Bredower Weg

2

16

4

18

19

49

17

42

44

46

50

52

27

22

29

24

BE2

BE1

BE2

A1

A1

AS1

AS1

AS2

A2

AS2

A2

AS2

BE4

EA2

BE5

EA3

A5/1
A5/2

BE6

EA3

BE7

A3

BE7

BE8
EA1

BE5

EA3

BE9

AS3

EA1
BE8

SO
PHOTOVOLTAIK 2

SO
PHOTOVOLTAIK 1

GE 16

GE 7

GE 8

GE 10

GE 5

GE 9

GE 1

GE 2

GE 4
GE 3

VM2

VM2

BE10

AS0

AS0

EA5

EA6

BE3

A4

A7
AS3

A6

EA1

EA1

AS0

AS0

AS1

EA6

AS1

BE9

BE7

X

X

Andreas-
Kreuz

Andreas-
Kreuz Bahnübergang

Erdgas

30.65

31.18

31.24

31.59

31.70

31.78

32.02

32.06

32.06

31.82

33.57

33.05

33.28

32.05
32.09

33.42

33.82

33.39

33.51

33.25

33.18

33.07

35.09

35.48

34.15
34.63

33.72

33.80

33.70

33.94

33.68

33.90

33.67

36.46

36.15

35.60

34.65

33.80

33.93

30.81

31.06

33.25

33.28

33.58

34.74

33.71

34.52

34.93

35.80

33.96

31.26

31.15

31.22

31.23

31.74

31.05

31.13

30.79

31.40

31.62

31.34

31.14

31.19

33.67

33.59

33.62

33.55

33.42

33.59

34.72

35.81

36.42

36.94

36.95

36.51

35.69

34.28

33.18

33.18

33.33

33.02

33.06

33.40

34.72

36.00

36.70

37.28

37.34

36.48

35.58

34.24

33.35

33.10

33.33

33.29

33.12

33.18

33.97

35.31

36.42

37.29

37.31

36.54

35.59

34.24

33.22

33.02

33.35

33.23

33.12

34.30

36.30

32.8
33.3
32.7

33.4
33.1

31.932.2
32.2

32.4
33.2 33.2

33.133.9
33.333.2
34.0

32.9
33.3

34.3
33.6

33.4

32.9

33.6

33.9

34.1
34.6

34.0

34.0

34.8
34.1

32.11

32.06

32.36

32.32

32.13

32.10

32.11

31.88

32.04

32.15

32.08

32.07

31.92
31.94

31.85

31.76

32.35

32.36

31.77

31.71

31.67
31.66

31.68

31.69

32.03 31.88

31.90 31.84

31.85

31.79

31.69

31.95

32.01
31.93

31.95

32.22

32.24
32.05

32.29
32.24

32.53
32.57

32.47
32.43

32.99
32.63

33.4433.56

33.3633.52

33.46

33.42

33.53

33.54

35.64
35.61

37.06

37.74

37.93

37.90

38.18
38.17

38.31

36.23

36.52

38.28
38.19

38.11

37.40

36.86

36.73

35.98

34.86

35.06
35.04

34.98

35.16
34.96

35.22
35.23

35.49

35.65 35.76

35.79

36.65

37.11

37.21
37.47

37.66

37.86

37.96

37.87

37.75

37.71

37.83

37.82

37.82
37.90

37.51

36.85

35.36

33.15

37.12

37.32

37.00

37.28

32.86

32.87 32.69

32.87

32.26

32.51

33.70

32.92

33.62
32.93

32.97
33.64
32.96

D 36.91

D 37.97

D 38.01

D 36.21

36.22

36.16

35.56

34.94

35.61

34.68
34.71

34.23

34.46

34.15

34.26

35.9

34.3 35.8

36.1
35.036.2

36.5

34.7
36.4

37.81

38.06

38.26

37.82

37.18

36.18

35.00

33.65

32.68

33.13

37.21

37.81

37.42

36.75

36.00

35.01

34.10

33.07

32.89

32.79

32.83

33.53

34.36

35.24

35.71

36.08

35.56

34.93

35.28
34.26

34.29

38.03

38.22

38.29

37.81

37.19

36.08

34.98

33.62

32.93
33.2533.17

34.08

35.53

36.86

37.76

38.37

38.38

38.38

38.76

38.32

38.09

37.45

36.57

35.40

33.92

33.87

35.10

36.39

37.58

38.10

38.26

37.20

38.14

38.05

37.58

36.61

35.64

34.08

33.39

33.54

33.17

33.18

33.28
33.24

33.20

35.36

36.73

37.43

37.72
37.78

36.9336.86

36.82

36.69

36.58

36.34 36.40

36.70

37.79

37.61

37.28

36.64

35.14

34.84

33.80 33.59

34.65

33.66

33.39

31.47

31.41

31.56

31.44

31.32 31.46
31.49

31.62
31.58

31.32

31.48

30.61

30.45

29.99

29.90
29.78

29.28

30.71

31.32

31.54

31.29
31.00

30.70

30.85

31.01

31.14

31.17

31.04

31.04

31.31

33.23B

36.11

37.06

36.86

37.66
36.57

37.77

38.11

37.35

38.27

37.57

38.21
38.16

38.20

38.19

37.62

30.70

31.36

31.44

31.36

31.57

31.67

31.84

31.85

31.76

32.07

32.26

32.58

32.91

32.92

33.1

36.94

35.36 35.01
35.50

37.49

38.05

38.38

38.22

38.12

38.39

37.37

34.72

X

X

Andreas-
Kreuz

Andreas-
Kreuz Bahnübergang

A8/AS

A8/AS

A8/AS

70,4

121,4

C

A

SO Photovoltaik1
GRZ 0,8
OK 3,50 (max.)
HB 33,1

SO Photovoltaik2
GRZ 0,8
OK 3,50 (max.)
HB 32,92

Gewerbe1
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 33,12
abweichende Bauweise

Gewerbe2
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 33,72
abweichende Bauweise

Gewerbe3
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 35,59
abweichende Bauweise

Gewerbe4
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 37,37
abweichende Bauweise

Gewerbe5
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 36,11
abweichende Bauweise

Gewerbe6
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 38,29
abweichende Bauweise

Gewerbe7
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 38,39
abweichende Bauweise

Gewerbe8
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 37,72
abweichende Bauweise

Gewerbe9
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 36,73
abweichende Bauweise

Gewerbe10
GRZ 0,8
FH 9,00 (max.)
HB 33,65
abweichende Bauweise

Ba
hn

un
te

rfü
hr

un
g

Pl
an

str
aß

e

Pl
an

st
ra

ße

Nauener Landweg

36.93

0 50 100 150 200

N

D
E

G F

82,9

102,7

3

3

13

3

19

3

103,7

432

566,6

99,8

38,4

58,1

52

75,5

167,6

198,7

3

3

3

3

24,1

3

1

554,6

22,9

1

77,7

39,3
7,7

13,2

22,4

18

3

214,8 215,4

46,8
34,1

19,9

210

170

56,5

5 11,2

144,3

18

14,6

9,9

52,3

197,1
18 19,9

77,6

98,2

10,3

460,9

11,4

82,5

24,9

199,5

99,6

170,1

175,3

55,9

257,9

10,7

161,3

52,6

14,6

106,3

46,8

175,6
226,2

215,7

122,6

87,9

343,5

47,4

31

37,9

108,9

13,1

12,1

193,9

4

96,7

83,7

3
2

18

70,4

73,5

166,3

165,9

3

7,8

80

5

22,9 6

131,8

BE11
BE11

GFL3

3.1 AS1 - Schütten von Wurzelstubbendamm
Es sind insgesamt 2 voneinander getrennte Wurzelstubbenelemente, Dammschüttung mit einer Länge von 10 m und 2 Kegelstümpfe mit einem 
Durchmesser von je 5 m mit einer Höhe von maximal 2 m aufzuschütten.

3.2 AS2 - Pflanzung von Dornensträuchern
Pflanzung von 10 Stück Dornensträucher, verteilt innerhalb der Freiflächen der PVA bzw. an den Trafogebäuden. Die Pflanzenarten sind der 
Hauptartenliste zu entnehmen.

3.3 AS3 - Einbau von Stein-Wurzelstubbenhaufen in das Heckenbiotop
Schüttung von 5 Stein-Wurzelstubbenhaufen mit einer Größe von ca. 3 m³ in das zu pflanzende Heckenbiotop.

3.4 AS4 - Herstellen von Feldlerchenfenstern
Auf der Fläche B10 sind 4 Feldlerchenfenster (1 Feldlerchenfenster für SO Photovotaik und 3 Feldlerchenfenster für SO Gewerbe) anzulegen und 
durch Pflegemaßnahmen zu erhalten.

3.5 EA1 - Herstellen eines Pflegestreifens für den Graben
Ansaat eines Blühstreifens mit einer Breite von 5 m am vorhandenen Graben nördlich des GE10 und östlich der Planstraße.

3.6 EA2 - Lücken im Gehölz durch Pflanzung schließen
Im Bestandsgehölz sind nichteinheimische Arten zu roden und die Lücken im Bestand durch die Pflanzung von 3 Stück Großbäumen, 5 Stück 
Kleinbäumen und 30 Stück Dornensträuchern schließen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu entnehmen.

3.7 EA3 - Lücken im Gehölz durch Pflanzung schließen
Entstandene Lücken im Bestand des Gehölzes "Bredower Weg" sind durch Pflanzung von 10 Stück Großbäumen, 15 Stück Kleinbäumen sowie 60 
Stück Sträuchern zu schließen.

3.8 EA5 - Vorhandene Sukzessionsaufwüchse im Bereich der Modulflächen erhalten und durch Breitsaat mit autochthonem Saatgut ergänzen
Auf der Fläche von 240.030 m² werden Sukzessionsaufwüchse von Gras- und Wildblumen erhalten sowie durch eine Breitsaat von autochthonem 
Saatgut für Frischwiesen ergänzt.

3.9 EA6 - Erhalt und Ausstattung eines Wildkorridors
Erhalt und Ausstattung eines Wildkorridors an der nördlichen Grenze der Freiflächen-Solaranlage mit Pflanzungen durch die Maßnahmen A1 und 
AS2.

4. Hauptartenliste
4.1 Bäume, Sträucher und Kletterghölze
4.1.1 Maßnahme A1 Pflanzung von Laub- und Obstbäumen

und Sträuchern für das Feldgehölz
Wild-Apfel Malus sylvestris
Apfel „Roter Eiserapfel“ Malus domestica 

„Roter Eiserapfel“
Apfel „Charlamowsky“ Malus domestica 

„Charlamowsky“
Wild-Birne Pyrus pyraster
Gellerts Butterbirne Pyrus communis 

„Gellerts Butterbirne“
Auen-Traubenkirsche Padus avium
Vogel-Kirsche Cerasus avium
Hauszwetsche Prunus domestica
Winterlinde Tilia cordata
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Schwarzer Holunder Sambcus nigra
Hasel   Corylus avellana
Europ. Pfaffenhütchen Euonymus europaea
Hunds-Rose   Rosa canina
Feld-Ahorn Acer campestre
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
Stiel-Eiche Quercus robur
Hainbuche Carpinus betulus 

4.1.2 Maßnahme A2 Pflanzung von Solitärsträuchern
Graugrüne Rose Rosa dumalis
Hecken-Rose Rosa corymbifera
Hunds-Rose Rosa canina
Schlehe Prunus spinosa
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna

4.1.3 Maßnahme A3 Pflanzung einer Hecke
Gemeiner Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia
Gemeines Pfaffenhütchen Euonymus europaea
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Hunds-Rose Rosa canina
Graugrüne Rose Rosa dumalis
Hecken-Rose Rosa corymbifera
Schlehe Prunus spinosa

4.1.4 Maßnahme A4 u. A8/AS Pflanzung einer Hecke
Gemeiner Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia
Gemeines Pfaffenhütchen Euonymus europaea
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Hunds-Rose Rosa canina

4.1.5 Maßnahme AaG1, AaG3, AaG4 Pflanzung Feldhecke am 
"Bredower Weg", Feldhecken und Gebüsche
Winterline Tilia cordata
Stiel-Eiche Quercus robur
Trauben-Eiche Quercus petraea
Silber-Weide Salix alba
Spitz-Ahorn Acer platanoides
Apfel „Roter Eiserapfel“

„Charlamowsky“
„James Grieve“
„Transparent aus Croncels”
“Weißer Klarapfel”

Birne „Gellerts Butterbirne“
„Clap´s Liebling“

Sauerkirsche „Köröser Weichsel”
„Morellenfeuer“

Vogel-Kirsche Cerasus avium
Pflaume “Hauszwetsche” Prunus domestica “Hauszwetsche”
Pflaume “Königin Victoria“ Prunus domestica “Königin Victoria”
Auen-Traubenkirsche Padus avium
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Hunds-Rose Rosa canina
Hecken-Rose Rosa corymbifera
Schlehe Prunus spinosa
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Sal-Weide Salix caprea

4.2 Gräser, Wildblumen, Stauden
4.2.1 Maßnahme A5, EA1 und EA5 Blühstreifensaaten und Frischwiesensaten für trockene bis frische Standorte

Landschaftsrasen mit Blühstreifenmischung für trockene bis frische Standorte und Frischwiesensaatgut aus autochtonem Saatgut wie:
Gemeine Nachtkerze, Natternkopf, Rübsen, Weg-Warte, Scabiosen-Flockenblume, Odermennig, Blaue Lupine, Besenrauke, Wermut, Scharfer 
Hahnenfuß, Wiesen-Salbei, Rainkohl, Echtes Barbenkraut, Schmalblättriger Doppelsame, Huflattich, Aufrechtes Fingerkraut, Echte Goldrute, Kleiner 
Wiesenknopf, Hasenklee, Echter und Weißer Steinklee, Hopfenklee, Mittlerer Klee, Gemeiner Hornklee, Wilde Möhre, Futter Esparsette, Rainfarn, 
Tüpfel-Johanniskraut, Schierlings-Reiherschnabel, Kleine Bibernelle, Acker-Hornkraut, Taubenkropf-Leimkraut, Nickendes Leimkraut, Lämmersalat, 
Echtes Tausendgüldenkraut, Gemeiner Andorn, Gemeiner Hohlzahn, Schwarze Königskerze, Gemeine Schafgarbe, Großblütige Königskerze, 
Gemeines Leinkraut, Acker-Witwenblume, Rundblättrige Glockenblume, Gemeiner Feinstrahl, Wiesen-Margerite, Gemeine Eberwurz, Gemeine 
Flockenblume, Wiesen-Bocksbart, Gemeines Habichtskraut

AKTUELL

Übersichtsplan (Quelle: GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0)

Rechtsgrundlagen

Das Bebauungsplanverfahren erfolgt gemäß Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
394) geändert worden ist.

Weitere gesetzliche Grundlagen:
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I 1991 S.58), die zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I, S. 1802) geändert worden ist.
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I 

S.3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.2542), das zuletzt durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist.
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 

(GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]).

Verfahrensvermerke

Bauzeitenregelung (AS)
Alle bauvorbereitenden Maßnahmen zur Schaffung von Baufreiheit sind außerhalb der Brutzeiten (1. März bis 30. September) 
durchzuführen. Im Bereich der Amselbrutreviere gilt die Bauzeitenregelung bereits ab 1. Februar.

Bodendenkmal
1. Sollten bei den erforderlichen Erdarbeiten Bodendenkmalstrukturen und Funde (Steinsetzungen, Verfärbungen, Scherben, Knochen, 
Metallgegenstände etc.) freigelegt werden, ist dies unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum, Dezernat Bodendenkmalpflege, Wünsdorfer Platz 4-5, 15806 Zossen, OT. Wünsdorf (Tel. 033702 
2111407, Fax. 033702 2111601) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises anzuzeigen. 
2. Die Fundstätte ist mindestens 1 Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten 
(§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
3. Die entdeckten Funde sind ablieferungspflichtig (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).
4. Zudem ist gem. § 7 Abs. 3 BbgDSchG und nach Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, eine archäologische 
Fachfirma, zu Lasten des Verursachers, mit der Durchführung der archäologischen Dokumentation und Bergung zu beauftragen. 
5. Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren.

Bodendenkmal in Bearbeitung
Im Geltungsbereich befindet sich ein Bodendenkmal in Bearbeitung (Nr. 51329) im Sinne von § 2 Abs. 1 und Abs. 2, Satz 4 BbgDSchG. 
Veränderungen und Teilzerstörungen an Bodendenkmalen bedürfen  gem. §§ 9, 19/ § 20 Abs. 1 BbgDSchG einer dekmalrechtlichen 
Erlaubis/Baugenehmigung. Der Antrag auf Erteilung einer solchen Erlaubnis ist durch den/die Vorhabenträger:in gem. § 19 Abs. 1 
BbgDSchG schriftlich mit den zur Beurteilung der Maßnahme erforderlichen Unterlagen bei der unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Havelland zu stellen. Im Falle eines Baugenehmigungsverfahrens ist der Antrag an die untere Bauaufsichtsbehörde zu 
richten.
Die Denkmalfachbehörde für Bodendenkmale wird das Benehmen zur Veränderung bzw. Teilzerstörung des Bodenkdenkmals herstellen, 
insofern sichergestellt ist, dass:
A. der/die Vorhabenträger:in im Hinblick auf § 7 Abs. 1 und 2 BbgDSchG die denkmalzerstörenden Erdarbeiten/Baumaßnahmen auf ein 
unbedingt erforderliches Maß reduziert;
B. der/die Vorhabenträger:in in den Bereichen, wo denkmalzerstörende Erdarbeiten bzw. Baumaßnahmen unumgänglich sind, die 
Durchführung von baubegleitenden bzw. bauvorbereitenden archäologischen Dokumentationen (Ausgrabungen) zu seinen Lasten 
gem. § 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG gewährleistet.
Einzelheiten hierzu werden im Rahmen des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens geregelt.

Kampfmittel
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, wird darauf verwiesen, dass es nach § 3 Absatz 1 Nr.1 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 
23.11.1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, verboten ist entdeckte 
Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Die Fundstelle ist gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der 
nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.

Altlasten
Bei dem Gelände östlich der ehemaligen Zuckerfabrik und nördlich des bestehenden Gewerbegebietes, welches als neues Plangebiet 
ausgewiesen wurde, handelt es sich um die früheren Auflande-, Schlamm- und Oxidationsteiche der Zuckerfabrik. Die Fläche ist im 
Altlastenkataster unter der  Reg.-Nr. 0334633056 erfasst. Der Standort wurde in der Vergangenheit durch die Zuckerfabrik Nauen zur 
Entsorgung der Produktionsabwässer genutzt. Diese wurden über Kanäle in die beckenförmig angelegten Schlamm-, Auflande- und 
Oxidationsteiche geleitet. Im Zuge der Stilllegung und des Rückbaus erfolgte eine Einebnung und Verfüllung der Becken mit gesiebten 
Erdmaterial der Reststoffhalde und Bauschutt. Der unteren Abfallwirtschaftsbehörde liegen Gutachten vor, wonach im Bereich der 
Auflande- und Oxidationsteiche erhöhte Schadstoffgehalte im Boden gemessen wurden. Bei Erschließungs- und Baumaßnahmen kann 
verunreinigter Bodenaushub anfallen und weitere Untersuchungen notwendig sein. Vor der Realisierung der Planung ist mit der unteren 
Abfallwirtschaftsbehörde ein Konzept zum Umgang mit dem Altlastenverdacht abzustimmen.

Plangebiet

Nachrichtliche Übernahmen
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Planzeichnung (Teil A)

Planzeichenerklärung (nach PlanZV)

Textliche Festsetzungen (Teil B) 

Bearbeitung: Hr. Opitz

Hr. Breuning, Hr. SalahZeichnung:

PROJEKT:

VERFASSER:

INVESTOR:

Bebauungsplan „Gewerbe- und Solarpark
Nauen-Ost“ VEI2021-03

MKG Projekt GmbH
Krailshausener Straße 15

74575 Schrozberg

Planungs- und Arbeitsgemeinschaft

Landkreis:

Gemarkung:

Havelland

Nauen

Flur: 10, 17, 32

Flurstücke: Flur 10: 415, 417, 418, 419, 424, 425, 426,
tlw. 437/2, 729, 730,

Flur 17: 58/25, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, tlw. 58/24, tlw. 59/12, tlw.
59/13, tlw. 59/14, tlw. 59/15, tlw. 59/16,

twl. 184
Flur 32: 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25/2, tlw. 25/3, 160, tlw. 15/5

Plangröße: 1260 x 800 mm

Stadt Nauen
Fachbereich Bau

Rathausplatz 1
14641 Nauen

2. ENTWURF
PLANGEBER:

Höhenbezugssystem: DHHN2016

Geltungsbereich:

Maßstab: 1:2.000

54,69 ha

Planummer: 12

Datum: 26.09.2024

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

  A, B, C Planfestgestellte Fläche der DB Netz AG

Bodendenkmal in Bearbeitung 51329

SONSTIGE PLANZEICHEN

Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

      G/F/L1-3 nähere Zweckbestimmung gemäß Teil B - Textliche Festsetzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, hier Höhenbezugspunkt

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

PLANZEICHEN OHNE NORMCHARAKTER

Flurgrenze und -bezeichnung

Flurstücksgrenze und -nummer

Bemaßung in Meter

Bestandsgebäude

Gasleitung Hochdruck (>4 Bar), nicht bestätigte Grenzen

technische Armaturen

Gleisanlagen

Graben

Bahngleise über Straße

10

AB1

38.32
Flur 17

18

SO
Photovoltaik

GE

Plangrundlage Vorabzug: 
ÖbVi Dipl.-Ing. Dieter Rosnau, 
August-Bebel-Straße 16, 
03130 Spremberg, 
25.10.2021, ergänzt am 08.02.2022 
Lagesystem ETRS89
Höhensystem DHHN2016

Stadt Nauen
Bahnstrecke RE2
Wismar/Berlin/Cottbus

SORTIMENTSLISTE
Abschließende Aufführung zentrenrelevanter Sortimente in der Stadt Nauen

Bezifferung davon
gem. nahversorgungs-
WZ 2008* Sortiment relevant
47.2 Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren X
47.61.0 Bücher X
47.62.1 Zeitschriften und Zeitungen X
47.73 Apotheken (Arzneimittel) X
47.74 Medizinische und orthopädische Artikel X
47.75 Kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel X

Drogerieartikel (i. S. 52.33.2 WZ 2003)
47.76.1 Blumen X
(tlw.) (nicht aber: Pflanzen, Sämereien und Düngemittel)
47.78.1 Augenoptiker X
47.78.9 Wasch-, Putz-, Reinigungs- und Pflegemittel, Brürsten und X

Besen, Kerzen
47.43. Geräte der Unterhaltungselektronik
47.51 Textilien (Kurzwaren, Haus- und Tischwaren
(tlw.) Ausgangsmaterial für Handarbeiten; nicht aber:

Dekorations- und Möbelstoffe, dekorative Decken und
Kissen, Stuhl- und Sesselauflagen u. Ä.; Matratzen, Stepp-
u. a. Bettdecken, Kopfkissen u. a. Bettwaren)

47.54 Elektrische Haushaltsgeräte (nur Elektrokleingeräte;
(tlw.) nicht aber: Elektrogroßgeräte wie Wasch-, Bügel- und 

Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke und
-truhen)

47.59.2 Keramische Erzeugnisse und Glaswaren
47.59.3 Musikinstrumente und Musikalien
47.59.9 Haushaltsgeräte (u. a. Hausrat; Holz-, Korb-, Kork- und
(tlw.) Flechtwaren; nicht aber: Lampen und Leuchten, Sicherheitssysteme)
47.62.2 Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel
47.63 Bespielte Ton- und Bildträger
47.65.0 Spielwaren
47.71 Bekleidung (für Damen, Herren, Kinder und Säuglinge

nebst Bekleidungszubehör)
47.72.1 Schuhe
47.72.2 Lederwaren und Reisegepäck
47.76.2 Zoologischer Bedarf und lebende Tiere
47.64.1 Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör
47.64.2 Sport- und Campingartikel (ausschließlich Sport-,
(tlw.) Freizeit und Outdoorbekleidung; nicht aber:

Sportgeräte, sonstiges Campingzubehör und -möbel, 
Zelte, Boote)

47.77 Uhren und Schmuck
47.78.2 Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker)
47.78.3 Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse,

Briefmarken, Münzen und Geschenkartikel

*Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Grundstücke der DB Netz Ag (A, B, C)
Die Fläche A, B, C ist eine planfestgestelle Betriebsanlage der Eisenbahn und wird nachrichtlich in den 
Bebauungsplan übernommen. Es handelt sich um eine gewidmete Eisenbahnbetriebsanlage, die dem 
Fachplnungvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes unterliegt. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen 
unterliegen demnach dem Genehmigungsvorbehalt  des EBA 
(§§ 23 Abs. 1 AEG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 BEVVG i. V. m. § 18 AEG).

Hinweise

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom .............................. und 
weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist 
hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Spremberg, den ....................... ..............................
Hersteller der Planunterlage

Satzungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung hat auf ihrer Sitzung am .............................. die Abwägung der vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und 
den Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt.

Nauen, den ....................... ..............................
Bürgermeister

Genehmigung
Die Genehmigung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und dem Textteil, wurde mit Verfügung 
der höheren Verwaltungsbehörde vom .............................. Aktenzeichen .............................. mit Nebenbestimmungen 
und Hinweisen erteilt.

Nauen, den ....................... ..............................
Landkreis Havelland

Ausfertigung
Der auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am .............................. als Satzung beschlossene und mit 
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom .............................. Aktenzeichen .............................. mit 
Nebenbestimmungen und Hinweisen genehmigte Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Nauen, den ....................... ..............................
Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan, die Genehmigung des Bebauungsplans durch die höhere 
Verwaltungsbehörde sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am .............................. im 
Amtsblatt für die Stadt Nauen Nr. ...../ ............... ortsüblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Nauen, den ....................... ..............................
Bürgermeister

Höhenbezugspunkt

BAUPLANERISCHE FESTSETZUNGEN 

Nutzungsschablone
Sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik"
GRZ 0,8
max. zulässige Gebäude- und Modulhöhe (OK) 3,50 m
Höhenbezugspunkt (HB) z. B. 32,92

Gewerbegebiet
GRZ 0,8
Firsthöhe (FH) 9,0 m
Höhenbezugspunkt (HB) z. B. 37,37

1. Art der baulichen Nutzung
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 12 BauGB und §§ 8, 11, 12 und 14 BauNVO
„Sonstiges Sondergebiet - Photovoltaik"
Innerhalb des in der Planzeichnung festgesetzten „Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaik“ sind ausschließlich Photovoltaikanlagen gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauNVO zulässig, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, speziell der Sonnenenergie (Photovoltaik), dienen. 
Zulässig sind Photovoltaikmodule und den Modulen untergeordnete technische Anlagen. Nachgeführte Photovoltaikanlagen sind nicht zulässig. Stellplätze 
und Garagen gemäß § 12 BauNVO sind unzulässig. Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen und nur als erforderliche 
technische Anlagen zu den Photovoltaikmodulen zulässig. Dies gilt nicht für die Einfriedungen.
"Gewerbegebiet"
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Gewerbegebiete (GE1-10) sind bauliche Anlagen gemäß § 8 BauNVO zulässig. 
Gemäß § 1 Abs.  BauNVO sind in den Gewerbegebieten Photovoltaik-Freiflächenanlagen unzulässig. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe 
sowie sonstige Handelsbetriebe, die Güter auch an Endverbraucher verkaufen, mit Sortimenten der zentrenrelevanten Sortimentsliste der Stadt Nauen 
unzulässig. Diese Bestimmungen gelten nicht für Kioske, Trinkhallen, Bäckereien und Backshops. Tankstellenshops sind mit den gemäß der festgesetzten 
Sortimentsliste zentrenrelevanten Sortimenten ausnahmsweise zulässig, wenn sie als Verkaufsstätte in einem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit 
dem Tankstellenbetrieb stehen.
 
Die im Folgenden angegebenen Schall-Emissionskontingente LEK wurden auf der Grundlage der DIN 45691 "Geräuschkontingentierung", Ausgabe Dezember 
2006, durch das Fa. SFI-Sachverständige für Immissionsschutz GmbH unter Verwendung des Ausbreitungsprogramms IMMI Version 2021 (vgl. "Beurteilung der 
Schallimmissionen") ermittelt.
In den vorgesehenen Gewerbe- und Sondergebieten Photovoltaik dürfen nur Anlagen und Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die die folgenden 
Emissionskontingente nach DIN 45691 nicht überschreiten:

GE-1 LEK tags 65 dB (A) GE-2 LEK tags 65 dB (A)
LEK nachts 50 dB (A) LEK nachts 50 dB (A)

GE-3 LEK tags 65 dB (A) GE-4 LEK tags 52 dB (A)
LEK nachts 50 dB (A) LEK nachts 48 dB (A)

GE-5 LEK tags 65 dB (A) GE-6 LEK tags 65 dB (A)
LEK nachts 50 dB (A) LEK nachts 50 dB (A)

GE-7 LEK tags 65 dB (A) GE-8 LEK tags 64 dB (A)
LEK nachts 50 dB (A) LEK nachts 48 dB (A)

GE-9 LEK tags 65 dB (A) GE-10 LEK tags 65 dB (A)
LEK nachts 50 dB (A) LEK nachts 50 dB (A)

SO-PV-1 LEK tags 30 dB (A) SO-PV-2 LEK tags 30 dB (A)
LEK nachts 30 dB (A) LEK nachts 30 dB (A)

Die Tageszeit bezieht sich auf den Zeitraum von 16 Stunden (üblicherweise von 06:00 bis 22:00 Uhr), die Nachtzeit auf 8 Stunden (üblicherweise von 22:00 bis 
06:00 Uhr).
Die Einhaltung der Kontingente ist im Einzelfall für jeden Betrieb im Plangebiet wie folgt nachzuweisen: Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsfläche - 
ohne ggf. festgesetzte Grünflächen und/oder Flächen mit Pflanzgebot von Bäumen und Sträuchern - und der festgesetzten Emissionskontingente LEK für diese 
Fläche wird zunächst das für diesen Betrieb anzusetzende Immissionskontingent LIK an allen maßgeblichen Immissionsorten berechnet. Ein Vorhaben ist dann 
schalltechnisch zulässig, wenn die nach TA Lärm berechneten Beurteilungspegel unter Berücksichtigung  der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der 
Genehmigung an allen maßgeblichen Immissionsorten diese Immissionskontingente einhalten.
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA 
Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).
Es sind nur Schallquellen zulässig, für die schädliche Umwelteinwirkungen im Bereich benachtbarter Immissionsorte durch tiefrequente Geräusche 
nachweislich auszuschließen sind.

2. Maß der baulichen Anlagen
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21 a BauNVO
2.1 Höhe baulicher Anlagen
Die Höhe der Photovoltaikmodule und baulichen Anlagen im Sondergebiet Photvoltaik ist mit maximal 3,50 m über dem Höhenbezugspunkt festgesetzt. Die 
Firsthöhe der baulichen Anlagen im Gewerbegebiet ist mit maximal 9,0 m über dem Höhenbezugspunkt festgesetzt. Dies gilt nicht für technische Aufbauten 
wie Aufzusganlagen, Antennen- und Blitzschutzanlagen, Schornsteine, Abluftkamine und Anlagen zur Nutzung von Solarenergie. Einfriedungen sind bis zu 
einer Bauhöhe von max. 2,5 m über dem Höhenbezugspunkt zulässig. Für die Baugebiete werden folgende Höhenbezugspunkte festgesetzt:
SO-PV1: 33,12 m über NHN
SO-PV2: 32,92 m über NHN
GE1: 33,12 m über NHN
GE2: 34,72 m über NHN
GE3: 35,59 m über NHN
GE4: 37,37 m über NHN
GE5: 36,11 m über NHN
GE6: 38,29 m über NHN
GE7: 38,39 m über NHN
GE8: 37,72 m über NHN
GE9: 36,73 m über NHN
GE10: 33,65 m über NHN

2.2 Grundflächenzahl (GRZ)
Die Grundflächenzahl von 0,8 ist im Sondergebiet Photovoltaik als Obergrenze festgesetzt. Technische Nebenanlagen/Gebäude für sonstige 
Betriebseinrichtungen wie Transformatoren und Wechselrichter sind mit max. 40 m² Grundfläche je Nebenanlage festgesetzt. Anzurechnen auf die 
grundflächenzahl innerhalb des Sondergebietes ist die gesamte Modulgrundfläche, die von den modulen überstellt wird, gemessen lotrecht von den 
Außenkanten der Module. Hinzu kommen Flächen für Nebenanlagen und verfestigte Wege.
Die Grundflächenzahl von 0,8 ist im Gewerbegebiet als Obergrenze festgesetzt.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 4 BauNVO i.V.m. § 6 BbgBO, § 23 BauNVO und § 54 Abs. 4 BbgWG
Ein Vortreten von Bauteilen bzw. Gebäudeteilen als Überschreitung der Baugrenze im Sinne von § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO ist in den Sondergebieten-PV 
unzulässig.

Ein Vortreten von Bauteilen bzw. Gebäudeteilen als Überschreitung der Baugrenze im Sinne von § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO ist in den Gewerbegebieten 
unzulässig. In den Gewerbegebieten 1 - 10 ist eine abweichende Bauweise festgesetzt, bei der Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. Grenzabstände sind 
einzuhalten.

Einfriedungen sind nur für das Sondergebiet Photovoltaik und das Gewerbegebiet, ausgenommen der Flächen BE1, BE2 A1, EA5, EA6 zulässig. Das anfallende 
Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, flächig zu versickern.

4. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
Festsetzung auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
Die zeichnerisch festgesetzte mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen sind folgendermaßen zu belasten:
G/F/L1 Die Fläche G/F/L1 ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Benutzer:innen, Eigentümer:innen der 

Sondergebiete Photovoltaik 1 und 2 sowie der zuständigen Unternehmensträger:innen (Gemarkung Nauen, Flur 10 
Flurstück 415, 417, 418, 419, 424, 425, 426, tlw. 437/2, 729, 730, Flur 17 Flustück 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, tlw. 24, tlw. 58/25, tlw. 62, tlw. 67, 
Flur 32 Flurstück tlw. 15/5, tlw. 160) zu belasten. Eine Bebauung der Fläche ist unzulässig. Dies gilt nicht für Einfriedung der Sondergebiete 
Photovoltaik 1 und 2 sowie für betriebsnotwendige Anlagen der zuständigen Unternehmensträger:innen.

G/F/L2 Die Fläche G/F/L2 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zur Unterhaltung des Graben 46 im Norden am Nord- und Ostrand des Plangebietes 
zugunsten des zuständigen Unternehmens (Gemarkung Nauen, Flur 10, Flurstück 729, 730, tlw. 415, tlw. 419, tlw. 424, Flur 17, Flurstück 119, tlw. 
64, tlw. 65, tlw. 73) zu belasten. Die Breite der Fläche beträgt 4 m und bietet somit Raum zur Befahrung und Wartung des Graben 46. Eine 
Bebauung der Fläche ist unzulässig.

G/F/L3 Die Fläche G/F/L3 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger:innen (Gemarkung Nauen, Flur 32, Flurstück 
58/25, tlw. 18/2, tlw. 19, tlw. 20, tlw. 21, tlw. 22, tlw. 23 tlw. 24, tlw. 59/12, tlw. 59/13, tlw. 59/14, tlw, 59/15 tlw. 184) zu belasten.

G/F/L4 Die Fläche G/F/L4 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger:innen (Gemarkung Nauen, Flur 17, Flurstück ) 
zu belasten. Eine Bebauung ist unzulässig. Dies gilt nicht für betriebsnotwendige Anlagen der Unternehmensträger:innen.

G/F/L5 Die Fläche D,E,F,G ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit (Gemarkung Nauen, Flur 17, tlw. Flurstück 59/12) 
zu belasten.

5. Verkehrsflächen
Festsetzungen auf Grundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Die Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

6. Aufschiebende Bedingung für die Gewerbegebiete
Festsetzung auf Grundlage: § 9 Abs. 2 BauGB
Die in der Planzeichnung festgesetzten und mit der textlichen Festsetzung Nr. 1 Art der baulichen Nutzung konkretisierten baulichen Anlagen in den 
Gewerbegebieten gem. § 8 BauNVO sind erst nach Abschluss eines Erschließungsvertrages zwischen der Stadt Nauen und dem jeweiligen ansiedelnden 
Unternehmen sowie nach dem erfolgten Nachweis über die Umsetzung der Pflanzmaßnahmen AaG2-5 aus dem Umweltbericht (Kapitel 1.2) zulässig.

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
Die Festsetzungen für vermeidungs-, Verringerungs-, Ersatz- und Ausgelichsmaßnahmen wie auch die Artenschutzmaßnahmen sind auf der Grundlage 
Naturschutzgesetzgebung, der Anforderungen des Gewässerschutzes gem. Brandenburger Wassergesetz und der HVE 2009 und des geltenden 
Flächennutzungsplanes sowie des Landschaftsrahmenplanes erarbeitet worden.

1. Festsetzungen - Schutzgut Boden, Wasser, Biotoptypen, Pflanzen und Immissionen
1.1 VM1 - Versickerung von Niederschlagswasser

Das unbelastete Niederschlagswasser ist im Sondergebiet PV flächig und in den Gewerbegebieten über Versickerungsanlagen zu versickern.
1.2 A5/1 - Um den Altobststandort im östlichen GE-Bereich sind Sickerflächen für das unbelastete Niederschlagswasser einzubauen

Das unbelastete Niederschlagswasser im östlichen GE-Bereich ist um den Altobstbestand über Sickereinbauten zu versickern.
1.3 VM2 - Verkehrsflächen Solar

Die Verkehrsflächen im Solargebiet sind wasserdurchlässig mit sandgeschlämmter Schotterdecke zu errichten.
1.4 BE1 - Erhalt der einheimischen Arten in den Gehölzflächen, Entnahme der Fremdgehölze und Umbau zum Buchengehölz

Erhalt des Sukzessionsgehölzes in den Flächen, aber Entnahme der Fremdgehölze und Umbau zum Rotbuchen-Hainbuchen-Gehölz.
1.5 BE2 - Erhat der Ruderalflur mit Gebüschen

Erhalt der Ruderalflur mit Gebüschen an der nördlichen Grenze für die Biotopentwicklung und als Wildkorridor.
1.6 BE3 - Erhalt der Ruderalflur/Blühstreifen

Erhalt der Ruderalflur mit Solitärsträuchern als Fortpflanzungsstätte für Neuntöter.
1.7 BE4 - Erhalt der überschirmten Hecke an der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze

Der Gehölzriegel ist in seinem Bestand an heimischen Gehölzen vollständig zu erhalten. Nichtheimische Gehölze sind im Pflegegang in der Zeit vom 
01.Oktober bis 31. Januar zu entfernen.

1.8 BE5 - Erhalt der Allee im südlichen Bereich am "Bredower Weg"
Die Alleebäume einschließlich ihres Unterbaus sind vollumfänglich zu erhalten.

1.9 BE6 - Erhalt des Altobstbestandes
Der Baumbestand ist zu erhalten und nur bei der Notwendigkeit verkehrsbedingter Anbindungen zu durchqueren.

1.10 BE7 - Erhalt der Baumreihe am Graben
Die Baumreihe ist zu erhalten und nur bei der Notwendigkeit verkehrsbedingter Anbindungen zu durchqueren.

1.11 BE8 - Erhalt des Grabens
Der vorhandene Graben ist als Landschaftsstrukturelement und als mögliches Gewässer zu erhalten.

1.12 BE9 - Erhalt des flächigen Altbaumbestandes an der südwestlichen Gleisanlage
Erhalt des flächigen Altbaumbestandes mit der Hochstaudenflur trockener Standorte und Trockenrasen.

1.13 BE10 - Erhalt der Grünfläche im ehemaligen Rieselfeld/Energiewald durch Ansaat von Landschaftsrasen und für die natürliche Sukzession von 
Wildgräsern und -kräutern.
Erhalt der Grünfläche im ehemaligen Rieselfeld als Maßnahme entsprechend Landschaftsrahmenplan.

1.14 BE11 - Erhalt von Rasen-. Ruderal- und Krautfluren
Erhalt von Rasen-. Ruderal- und Krautfluren innerhalb beider Sondergebiete entlang der Ränder zu den Gehölzbeständen und 
Wegetrassen.

2. Festsetzungen Ausgleichsmaßnahmen
2.1 A1 - Feldgehölzpflanzung aus Laub- und Obstbäumen und Sträuchern

Pflanzung von 10 Stück Laubbäumen, 7 Stück Obstbäumen und 30 Stück Sträuchern auf insgesamt 658 m² in zwei Teilbereichen und mit 3 
Solitärpflanzungen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu entnehmen.

2.2 A2 - Anpflanzen von Solitärdornensträuchern
Es sind innerhalb der Ruderalflur mindestens 3 Wildrosen, 5 Schlehen und 2 Weißdorne anzupflanzen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu 
entnehmen.

2.3 A3 - Dornenhecke mit Überschirmung pflanzen
Pflanzung von 100 Stück Dornsträuchern, 15 Stück Kleinbäumen und 5 Stück Großbäumen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu 
entnehmen.

2.4 A4 - Dornenhecke mit Überschirmung pflanzen
Pflanzung von 80 Stück Dornensträuchern, 10 Stück Kleinbäumen und 10 Stück Großbäumen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu 
entnehmen.

2.5 A5/2 - Ansaat Blühstreifen und Blühflächen mit Wildblumen
Es sind insgesamt 1.000 m² Blühstreifen mit einer Mischung für frische Standorte anzusäen. Innerhalb einer Fläche sind 50 Stück Beerensträucher 
anzupflanzen. Die Gräser- und Wildblumenarten sind der Hauptartenliste zu entnehmen.

2.6 A6 - Vervollständigung der Alleepflanzung an der Planstraße
Es sind 20 Stück Großbäume für die Vervollständigung der Allee der Planstraße zu pflanzen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu 
entnehmen.

2.7 A7 - Pflanzung einer 3-reihigen Dornenhecke
Es sind 760 Stück Sträucher in 3 Reihen zu pflanzen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu entnehmen.

2.8 A8/AS - Pflanzung einer 3-reihigen Strauch-Kleinbaum-Hecke mit 3 Teilflächen
Es sind 600 Sträucher und 48 Kleinbäume auf einer Fläche von 945 m² zu pflanzen. Die Pflanzenarten sind der Hauptartenliste zu entnehmen.

3. Festsetzungen für Artenschutz- und Erhaltungsmaßnahmen mit unterstützenden Pflanzungen in den Bestand an geschützten Landschaftsbestandteilen
3.0 AS0 - Bodenfreiheit der Grundstückseinfreidung der PVA

Einfriedungen sind für Kleintiere insbesondere Kleinsäuger durchlässig zu gestaten. Der Zaun ist bodenfrei mit einem Mindestabstand von 15 bis 
20 cm zwischen Boden und Zaun zu errichten.

4.1.6 Maßnahme AaG2 Pflanzung Laubwald und Waldsäume
Winterlinde Tilia cordata
Stiel-Eiche Quercus robus
Trauben-Eiche Quercus petraea
Spitz-Ahorn Acer platanoides
Hain-Buche Carpinus betulus
Vogel-Kirsche Cerasus avium
Wild-Birne Pyrus pyraster
Auen-Traubenkirsche Padus avium
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Hunds-Rose Rosa canina
Hecken-Rose Rosa corymbifera
Schlehe Prunus spinosa
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana
Gemeine Eberesche Sorbus aucuparia
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Sal-Weide Salix caprea

4.1.6 Maßnahme EA2 Erhaltungs- und Erneuerungspflanzung des 
östlichen Feldgehölzes/Baumreihe
Winter-Linde Tilia cordata
Feld-Ahorn Acer campestre
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Stiel-Eiche Quercus robur
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea
Hecken-Rose Rosa corymbifera

4.1.7 Maßnahme EA3 und BE1 Erhatungs- und Erneuerungspflanzung 
der südlichen Allee/Feldgehölz
Winter-Linde Tilia cordata
Feld-Ahorn Acer campestre
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Stiel-Eiche Quercus robur
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus sylvatica

4.1.8 Maßnahme A5 Pflanzung von Beerenobst und Wiesenansaat 
um Altobstbaumbestand
Rote Johannisbeere
Schwarze Johannisbeere
Stachelbeere
Himbeere

4.1.9 Maßnahme A6 Vervollständigungspflanzung der Baumreihen zur 
Allee an der Zufahrt
Winterlinde Tilia cordata
Trauben-Eiche   Quercus petraea
Stiel-Eiche   Quercus robur

4.1.10 Maßnahme A7 und AS2 Maßnahme Pflanzung Dornenhecke
Schlehe Prunus spinosa
Hunds-Rose Rosa canina
Hecken-Rose Rosa corymbifera
Graugrüne Rose Rosa dumalis
Rauhblättrige Rose Rosa jundzillii
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Brombeere Rubus fruticosus
Sal-Weide Salix caprea
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